
 

Medienfall #11: Fellner! Live 

oe24.tv · 2021 · KommAustria 

 

Medium oe24.tv 
Jahr 2021 
Sendung / Gegenstand Fellner! Live 
Kategorie KommAustria-Bescheid 
Beschwerdeführer KommAustria (Amtsverfahren) 
Entscheidungsinstanz KommAustria 
Ergebnis Verstoss festgestellt, Veröffentlichung 

angeordnet 
 

Sachverhalt 

Bericht über Atemmaskenverkauf in einer Sendung als Schleichwerbung eingestuft. BVwG 

bestätigte KommAustria-Bescheid. 

Entscheidung / Ergebnis 

Verstoss festgestellt, Veröffentlichung angeordnet 

Quellen 

puls24.at; RTR Entscheidung 

 

SVFAB — Schweizerische Vereinigung für Ausgewogene Berichterstattung 

Dokumentation öffentlich zugänglicher Regulierungsentscheidungen 


